
Private Frage, dennoch mit Bezug zum Job-
Abschlusszeugnis allgemeinbildender Schule
notwendig?
Beitrag von „0911Mathematiker“ vom 16. August 2024 22:37

Zitat von Bezirksregierung Münster: In einem anerkannten Ausbildungsberuf wird mit
dem Berufsschulabschluss ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertiger
Abschluss erworben.

Wäre halt schön, wenn da eine Rechtsquelle stünde. In Bayern wäre das §20 der
Mittelschulordnung. Vermutlich gibt es in NRW was ähnliches.
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